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1.

Nachruf
Wir trauern um unseren ehemaligen Mitarbeiter

Herrn Heinz Kraft
der im Alter von 83 Jahren verstorben ist.

Herr Kraft war seit Oktober 1992 beim Landkreis Forchheim als Arbeiter im Wildpark Hundshaupten 
beschäftigt. Ab Dezember 1994 war er bis zu seinem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand im 

August 2004 als Straßenbauarbeiter im Tiefbauamt tätig.  

Herr Kraft war ein sehr zuverlässiger und engagierter Mitarbeiter, der sich sowohl bei Vorgesetzten 
als auch bei Kolleginnen und Kollegen größter Wertschätzung und Beliebtheit erfreute. 

Der Landkreis Forchheim dankt dem Verstorbenen für seine langjährigen treuen Dienste 
und wird ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Unser ganzes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Forchheim, 05.12.2024

Landratsamt  für den Personalrat
Dr. Hermann Ulm  Stefan Hack
Landrat  Personalratsvorsitzender
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2.

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Forchheim zur 
Gewährung von Ausnahmen von der Benennung gem. Art. 

44 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 für 
Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 lit. c) der

Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zulassung bedürfen.

Aufgrund des Art. 44 Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 
2023/594 vom 16. März 2023 mit besonderen Seuchenbekämp-
fungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest 
und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 
(Amtsblatt der Europäischen Union L 79 vom 17.03.2023, S. 65) 
sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den gesund-
heitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) 
vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zu-
letzt durch § 1 Abs. 29 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 
98) geändert worden ist, ergeht für das gesamte Gebiet des Land-
kreises Forchheim folgende:

Allgemeinverfügung

I.

Für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 lit. c) der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 nicht der Zulassung bedürfen und 
die frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tier-
darmhüllen, verarbeiten, zerlegen und lagern, das bzw. die von 
Schweinen gewonnen wurden, die in Sperrzonen II oder III gehal-
ten wurden, ist eine Benennung gem. Art. 44 Abs. 2 Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2023/594 unter Einhaltung nachfolgender 
Voraussetzungen nicht erforderlich (sog. Ausnahme von der Be-
nennung):

a) Das frische Fleisch und die Fleischerzeugnisse, einschließlich 
Tierdarmhüllen, vonSchweinen aus diesen Betrieben werden aus-
schließlich innerhalb Deutschlands vermarktet,

b) die tierischen Nebenprodukte von Schweinen aus diesen Betrie-
ben werden im Einklang mit Artikel 35 der Durchführungsverord-
nung (EU) 2023/594 innerhalb Deutschlands verarbeitet oder be-
seitigt und

c) die Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung wurde 
dem Landratsamt Forchheim durch den Betrieb in Textform ange-
zeigt, bevor Fleisch, Fleischerzeugnisse oder Tierdarmhüllen von 
Schweinen verarbeitet, zerlegt oder lagert wird, die in einer Sperr-
zone II oder III gehalten wurden

II.

Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffentliche Bekanntma-
chung folgenden Tag als bekannt gegeben.

III.

Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

Gründe:

Das Landratsamt Forchheim ist für den Erlass dieser Allgemein-
verfügung sachlich und örtlich zuständig gem. Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 
i.V.m. Abs. 2 GVVG und Art. 3 Abs. 1 Nr.2 des Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).

zu I.

Rechtsgrundlage für die Gewährung von Ausnahmen von der Be-
nennung ist Art. 44 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 
2023/594. Demnach kann die zuständige Behörde beschließen, 
dass eine besondere Benennung für Betriebe, die frisches Fleisch 
und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, verarbei-
ten, zerlegen und lagern, das bzw. die von Schweinen gewonnen 
wurden, die in Sperrzonen II oder III gehalten wurden, unter be-
stimmten Voraussetzungen nicht erforderlich ist.

Mit der Nutzung der Ausnahme steht es den Betrieben frei, jeder-
zeit Fleisch von Schweinen, die in einer Sperrzone II oder III ge-
halten wurden, zu verarbeiten, zerlegen und zu lagern. Dies umfasst 
demnach auch Fleisch von Schweinen, das für den menschlichen 
Verzehr geeignet, aber nicht EU-weit handelbar ist.

Bei Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung dürfen 
Fleisch, Fleischerzeugnisse und Tierdarmhüllen aus diesen Betrie-
ben nur innerhalb Deutschlands vermarktet werden. Dies gilt auch 
für Fleisch, Fleischerzeugnisse und Tierdarmhüllen von Schwei-
nen, die nicht aus einer Sperrzone II oder III stammen.

Ein EU-weites Inverkehrbringen muss ausgeschlossen werden, sie-
he Art. 44 Abs. 2 lit. b) Durchführungsverordnung (EU) 2023/594. 
Damit die rein nationale Vermarktung dieses Fleisches, Fleischer-
zeugnisse oder Tierdarmhüllen gewährleistet werden kann, sieht 
das Unionsrecht gem. Art. 44 Abs. 2 lit. a) Durchführungsverord-
nung (EU) 2023/594 grundsätzlich eine besondere Kennzeichnung 
als Ersatz der gem. Art. 5 Verordnung (EG) Nr. 853/2004 vorge-
sehenen Kennzeichnung vor. Aufgrund der Tatsache, dass sich die 
Gewährung der Ausnahme von der Benennung nur an Lebensmit-
telunternehmen richtet, die nicht den Kennzeichnungsvorgaben der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 unterliegen, entfällt diese Vorgabe 
für Betriebe im Anwendungsbereich dieser Allgemeinverfügung.

Mit der Anordnung in Nr. I a) dieser Allgemeinverfügung wird die 
grundsätzlich mögliche Vermarktung im grenznahen EU-Ausland 
unterbunden und somit sichergestellt, dass die unionsrechtlichen 
Vorgaben hinsichtlich einer rein nationalen Vermarktung eingehal-
ten werden.

Weiterhin ist sicherzustellen, dass auch anfallende tierische Neben-
produkte aus Betrieben, die von der Ausnahme von der Benennung 
Gebrauch machen, nicht EU-weit in den Verkehr gebracht werden, 
sondern innerhalb Deutschlands verarbeitet oder beseitigt werden. 
Damit dies sichergestellt wird, sieht das Unionsrecht gem. Art. 44 
Abs. 2 lit. c) Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 ab dem 
Zeitpunkt der Anzeige der Inanspruchnahme der Ausnahme von 
der Benennung ausnahmslos die Verarbeitung oder Beseitigung 
gem. Art. 35 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 vor. 
Die anfallenden tierischen Nebenprodukte von Schweinen können 
demnach in zugelassenen Verarbeitungsbetrieben, Verbrennungs-
anlagen oder Mitverbrennungsanlagen nach Artikel 24 Absatz 1 
Buchstabe a) – c) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 verarbeitet 
oder beseitigt werden.

Die Anordnung der verpflichtenden Anzeige der Inanspruchnahme 
der Ausnahme von der Benennung in Nr. I lit. c) dieser Allgemein-
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verfügung ergeht aufgrund Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG. Es ist 
erforderlich, dass ein Betrieb beim Landratsamt Forchheim anzeigt, 
dass er von der Ausnahme von der Benennung Gebrauch machen 
möchte, bevor er Fleisch, Fleischerzeugnisse oder Tierdarmhüllen 
von Schweinen verarbeitet, zerlegt oder lagert die in einer Sperrzo-
ne II oder III gehalten wurden. Diese Vorgabe ergibt sich aus der 
Tatsache, dass ein Betrieb ab dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme 
der Ausnahme von der Benennung verpflichtet ist sicherzustellen, 
dass die Bedingungen unter Nr. I lit. a) und b) dieser Allgemeinver-
fügung eingehalten werden und dies von der zuständigen Behörde 
überwacht werden können muss. Dies kann nur sichergestellt wer-
den, wenn die zuständige Behörde Kenntnis darüber haben, welche 
Betriebe zu welchem Zeitpunkt die Ausnahme nutzen.

zu II.

Nummer II. dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 41 Abs. 4 
S. 4 BayVwVfG. Von der Möglichkeit der Fristverkürzung wurde 
Gebrauch gemacht um den Wirtschaftsbeteiligten ohne zeitliche 
Verzögerung zu ermöglichen, die Ausnahme von der Benennung in 
Anspruch nehmen zu können.

zu III.

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kos-
tengesetzes, da die Allgemeinverfügung von Amts wegen zur Auf-
rechterhaltung und Sicherstellung der Zerlegung, Verarbeitung und 
Lagerung von Fleisch, Fleischerzeugnissen und Tierdarmhüllen 
von Schweinen aus Sperrzonen II und III im öffentlichen Interesse 
ergeht.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth,

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Forchheim, 9. Dezember 2024

Götz

Regierungsdirektor


